
I. Grundsätzliches und Ziele 

Präambel: Das Netzwerk Grundeinkommen dient Individuen und Gruppen, die sich für ein 
Grundeinkommen einsetzen, zum Informationsaustausch. Es setzt sich zum Ziel, Impulse für eine 
möglichst breite Grundeinkommensdiskussion in Deutschland und über Deutschland hinaus zu geben. 
Das Netzwerk hat die Aufgabe, das Grundeinkommensthema als wichtiger Ansprechpartner und 
Motor voranzutreiben, so dass es in der Bevölkerung verankert wird und die politischen Parteien um 
die Einführung eines Grundeinkommens nicht mehr herumkommen.  
 
1. Inhaltliche Voraussetzungen: Das Netzwerk will jedoch kein Grundeinkommen um jeden Preis. 
Es kommt ihm darauf an, dass gemäß des Gründungskonsenses folgende vier Kriterien erfüllt 
werden: existenzsichernd, individueller Rechtsanspruch, keine Bedürftigkeitsprüfung, kein Zwang zur 
Arbeit. Das „Netzwerk Grundeinkommen“ legt sich nicht auf ein bestimmtes Finanzierungsmodell fest, 
entscheidend sind die vier Kriterien. Das Grundeinkommen soll so hoch sein, dass es 
gesellschaftliche Teilhabe garantiert und individuell, unabhängig von Unterhaltsverpflichtungen von 
Ehegatten, Eltern und erwachsenen Kindern gezahlt werden. Eine Bedürftigkeitsprüfung wird 
abgelehnt, aber natürlich wird das Grundeinkommen mit dem Steuer- und Beitragssystem 
abgestimmt. Schließlich soll das Grundeinkommen nicht mit einem Zwang zur Arbeit verbunden sein, 
sondern eine neue Vielfalt von Arbeits- und Tätigkeitsformen ermöglichen. 

2. Vernetzung: Das „Netzwerk Grundeinkommen“ sucht die Diskussion um die Einführung eines 
Grundeinkommens mit politischen Entscheidungsträgern, Wirtschafts- und Sozialverbänden, 
Gewerkschaften wie sozialen Bewegungen und fördert die wissenschaftliche Diskussion zum 
Grundeinkommen. Es hat sich auf internationaler Ebene mit dem 1986 gegründeten „Basis Income 
Earth Network (BIEN)“ vernetzt und ist von diesem anerkannt. Die verantwortlich in und für das 
Netzwerk Handelnden betrachten sich nicht zuerst als Vertreter einer bestimmten 
Grundeinkommensvariante, sondern als Anwälte der Diskussion und Bewegung. 

II. Organe 

1. Mitgliederversammlung: Die Mitgliederversammlung ist das höchste Organ. Sie entscheidet über 
die grundsätzlichen inhaltlichen Positionen des Netzwerkes. Sie wählt den Sprecherkreis, sowie den 
wissenschaftlichen Beirat.  

1.1. Die MV findet mit frühzeitiger Einladung (mindestens 6 Wochen vorher) mindestens ein Mal pro 
Kalenderjahr statt.  

1.2. Einberufen wird die Mitgliederversammlung vom Koordinierungskreis, dem gemeinsamen 
Gremium von Sprecherkreis und Netzwerkrat. Auch die Mitglieder können durch Urabstimmung 
die Einberufung einer Mitgliederversammlung fordern, wenn mindestens 10 Prozent der 
Gesamtmitgliederschaft des Netzwerks sich dafür aussprechen.  

1.3. An der Mitgliederversammlung können alle Mitglieder des Netzwerkes teilnehmen. Stimm- und 
wahlberechtigt sind Mitglieder, die mindestens eine Woche vor der MV die Mitgliedschaft 
erworben haben. Interessierte und Gäste haben Rederecht aber kein Stimmrecht. 

1.4. Die auf der Mitgliederversammlung zu behandelnde Tagesordnung (Anträge, Wahlen usw.) 
werden von einer Antragskommission vorstrukturiert, die sich aus jeweils einem Mitglied des 
Sprecherkreises und des Netzwerkrates zusammensetzt. Anträge für die MV müssen der 
Antragskommission spätestens 3 Wochen vor Beginn der MV in schriftlicher Form vorliegen. 
Später eingehende Anträge werden nicht berücksichtigt.  

1.5. Die Mitgliederversammlung trifft Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Für Beschlüsse, die die 
Satzung verändern ist eine Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich. 

2. Mitgliedschaft: Die Mitgliedschaft erwirbt man durch eine schriftliche Absichtserklärung gegenüber 
dem Sprecherkreis, aus der hervor geht, dass man die Ziele des Netzwerkes Grundeinkommen 
unterstützt. Der Austritt erfolgt ebenfalls durch eine schriftliche Erklärung gegenüber dem 
Sprecherkreis.  

1.1 In der Bundesrepublik lebenden Mitgliedern von BIEN wird die Mitgliedschaft im Netzwerk 
Grundeinkommen angeboten. Die Mitgliedschaft wird nach innen öffentlich und – so weit dazu von 
den Mitgliedern das Einverständnis vorliegt – auf der Homepage dokumentiert. Neben der 
persönlichen ist auch die Mitgliedschaft von Organisationen (nicht jedoch von Parteien) möglich. 
Diese soll die gesellschaftspolitische und kulturelle Verankerung der Forderung nach einem 
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Grundeinkommen dokumentieren. Korporative Mitglieder müssen mindestens eine Woche vor 
einer MV die für sie stimmberechtigte Person benennen. 

1.2 Der Ausschluss von Mitgliedern kann durch ein Schiedsgericht erfolgen, das vom 
Koordinierungskreis gebildet wird. Er kann beantragt werden, wenn sich Mitglieder ausdrücklich 
gegen die hier festgelegten inhaltlichen Grundsätze wenden. 

1.3 Mit der Mitgliedschaft ist ein gestaffelter Regelbeitrag verbunden, der zur Schaffung und 
Aufrechterhaltung der Strukturen des Netzwerks erhoben wird. Ein Zwang zur Beitragszahlung 
wird jedoch nicht ausgeübt. 

1.4 Durch die Mitgliedschaft erwirbt das Mitglied des Netzwerks Informationsrechte. Beschlüsse der 
Gremien und Organe des Netzwerks werden zeitnah (maximal Wochenfrist) an alle Mitglieder per 
Newsletter weitergeleitet. Außerdem erhalten die Mitglieder Unterstützung für Veranstaltungen, 
Aktionen und Kampagnen zum Grundeinkommen. Die Mitglieder können sich auf der 
Mitgliederversammlung, aber auch über die Teilnahme an Arbeitskreisen, Gremiensitzungen und 
den Veranstaltungen der regionalen Initiativen an der Netzwerkarbeit beteiligen. Für 
finanzschwache Mitglieder ist die Teilnahme an Veranstaltungen über Fahrtkostenerstattung zu 
ermöglichen, sofern dies vom Netzwerk geleistet werden kann. 

3. Sprecherkreis: Der Sprecherkreis ist verantwortlich für die Vertretung des Netzwerkes nach 
außen. Er koordiniert die Kontakte zu politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Institutionen 
und bereitet bundesweite Veranstaltungen vor.  

3.1. Er umfasst drei/fünf Mitglieder und wird für zwei Jahre von der Mitgliederversammlung gewählt.  
3.2. Der Sprecherkreis tagt mindestens monatlich und trifft seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. 
3.3. Für die Beschlussfassung ist die Anwesenheit von 3 Sprechern erforderlich. Nichtanwesende 

Sprecher können ihre Stimme auch per Telefon abgeben.  
3.4. Ein Beschlussprotokoll der Sprecherkreissitzung ergeht innerhalb Wochenfrist per Mail/Newsletter 

an die Mitglieder. 
3.5. Die Zuständigkeiten müssen auf der Homepage des Netzwerkes dokumentiert werden. Führende 

Mandatsträger aus Politik, Wirtschaft und Interessenverbänden können nicht in den 
SprecherInnenkreis gewählt werden. Damit sollen Interessenkollisionen vermieden werden. 

3.6. Der Sprecherkreis kann Arbeitskreise gründen und bundesweite Kampagnen im Namen des 
Netzwerks durchführen.  

3.7. Der Sprecherkreis ist verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit und für die Finanzen des 
Netzwerks. Budgetentscheidungen ab eine Höhe von 3000 Euro bedürfen der Zustimmung des 
Kokreises. 

3.8. Die Sitzungen des Sprecherkreises finden öffentlich statt. Ausschluss der Öffentlichkeit kann nur 
mit 4/5-Mehrheit erfolgen. Ein Vertreter des Netzwerkrates ist berechtigt, an Sitzungen des 
Sprecherkreises mit Stimmrecht teilzunehmen.  

4. Netzwerkrat: Der Netzwerkrat ist verantwortlich für die Koordination der regionalen 
Grundeinkommens-Initiativen, die im Netzwerk mitarbeiten. Er gibt organisatorische Hilfen bei der 
Gründung (z. B. Vereinsgründung, Flugblättern, Plakaten oder Durchführung von Veranstaltungen).  
 
4.1. Der Netzwerkrat hat 5 Mitglieder, die für zwei Jahre von den Grundeinkommensinitiativen über die  

Regionalverbände gewählt werden. Falls sich einzelne Initiativen nicht ausreichend vertreten 
fühlen, kann die Zahl der Räte auch auf maximal 7 Räte erhöht werden. Für diesen Beschluss ist 
eine 2/3 Mehrheit des Netzwerkrates erforderlich. 

4.2. Der Netzwerkrat tagt mindestens quartalsweise und trifft seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit.  
4.3. Für die Beschlussfassung müssen mindestens 3 Räte anwesend sein. Gewählte Räte können   
       sich auch durch Ersatzdelegierte vertreten lassen.  
4.4 .Das Beschlussprotokoll des Netzwerkrates wird den regionalen Initiativen und dem Sprecherkreis  
       innerhalb Wochenfrist zugestellt. 
4.5. Der Netzwerkrat dokumentiert seine Zuständigkeit und Aktivitäten auf der Homepage. Er kann   
       sich mit seinen Initiativen und Kampagnen eigenständig an die Mitglieder wenden. 
4.6. Der Netzwerkrat kann eigene Arbeitskreise gründen, Kampagnen durchführen und für seine 

Netzwerkarbeit Finanzakquise betreiben. Seine Arbeitsfähigkeit muss aber durch einen Anteil an 
den Mitgliedsbeiträgen gedeckt werden. 

4.7. Sitzungen des Netzwerkrates finden öffentlich statt. Ausschluss der Öffentlichkeit kann nur mit 4/5 
       Mehrheit erfolgen. Ein SPK-Vertreter kann mit Stimmrecht an den Sitzungen teilnehmen.  
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5. Koordinationskreis: Nach der Mitgliederversammlung ist der Koordinationskreis das höchste 
Gremium der Netzwerkarbeit.. Er entscheidet bei Meinungsverschiedenheiten zwischen den Gremien, 
aber auch bei größeren Vorhaben.  
 
5.1. Der Kokreis des Netzwerks Grundeinkommen setzt sich auch jeweils drei Mitgliedern zusammen, 
       die vom SPK und vom Netzwerkrat delegiert werden.  
5.2. Der Kokreis tagt mindestens 2 mal pro Jahr und trifft seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit 
5.3. Für die Beschlussfassung müssen mindestens jeweils zwei Mitglieder aus SPK und Netzwerkrat 
       anwesend sein. Eine Vertretung durch Ersatzdelegierte ist nicht zulässig. 
5.4. Das Beschlussprotokoll des Kokreises wird allen Mitgliedern nach einer Woche zugänglich 
       gemacht. 
5.5 Der Kokreis wird nur bei übergreifenden Aktionen tätig, die das gesamte Netzwerk berühren. Bei 
5.6 Budgetfragen hat er ab einer Höhe von 3000 Euro alleiniges Entscheidungsrecht, es sei denn die 

Mitgliederversammlung legt ein Veto ein. 
5.7 Dem Kokreis obliegt die Einstellung von Mitarbeitern sowie die Kündigung von Arbeitsverträgen. 
5.8 Sitzungen des Kokreises sind öffentlich, auf Mehrheitsbeschluss wird die Öffentlichkeit 

ausgeschlossen. 
 
6. Öffentlichkeitsarbeit: Der Kokreis des Netzwerks Grundeinkommen bestimmt einen eigenständig 
arbeitenden Referenten für Öffentlichkeitsarbeit/Pressesprecher. In seiner alltäglichen Arbeit 
untersteht er dem Sprecherkreis des Netzwerks. Er ist jedoch auch verpflichtet, auf Anfrage dem 
Netzwerkrat zuzuarbeiten und dessen Aktivitäten in seiner Medienarbeit zu unterstützen.  
 
6.1. Der Referent für Öffentlichkeitsarbeit wird vom Kokreis bestimmt und im Zweifelsfall auch wieder 

abberufen. Für dieses Amt ist mehrjährige Berufserfahrung in der Öffentlichkeitsarbeit oder in 
journalistischen Berufen erforderlich.  

6.2. Der Referent für Öffentlichkeitsarbeit darf nicht zugleich Mitglied im Sprecherkreis oder im  
       Netzwerkrat sein, er muss jedoch dem Netzwerk Grundeinkommen angehören. 
6.3. Die Öffentlichkeitsarbeit verfasst regelmäßige Pressemeldungen und sucht den Kontakt zu allen 

gesellschaftlich relevanten Kräften. Sie berät und unterstützt die Gremien des Netzwerks bei 
Kampagnen und Aktionen.  

6.4. Im Sinne der Professionalisierung der Netzwerkarbeit ist es anzustreben, den Referenten für  
      Öffentlichkeitsarbeit aus den Einnahmen des Netzwerks zu vergüten.  
6.5. Der Referent für Öffentlichkeitsarbeit ist verantwortlich für den Außenauftritt des Netzwerks.  
       Er entscheidet über die Herausgabe von Publikationen und ist verantwortlich für den Web-Auftritt. 
 
7. Akquise und Finanzen. Der Kokreis des Netzwerks Grundeinkommen bestimmt einen 
Hauptverantwortlichen für Akquise und Finanzen, der über entsprechende Erfahrung verfügt. Er kann 
den Netzwerkgremien angehören und muss Mitglied des Netzwerks Grundeinkommen sein. Diese 
Position wird analog zum Referenten für Öffentlichkeit kontrolliert und bezahlt. Der Finanzreferent ist 
verantwortlich für das Haushaltsbudget des Netzwerks und überprüft die Finanzaktivitäten aller 
Netzwerkgremien. Er entscheidet nach Maßgabe des Kokreises/Sprecherkreises eigenverantwortlich 
über die Vergabe von Geldern bis zu einer Summe von 1000 Euro.  
 
8. Wissenschaftlicher Beirat: Aufgaben. Möglicherweise ist denkbar, den wissenschaftlichen Beirat 
zu ersetzen oder zu ergänzen durch einen Beirat oder ein Kuratorium, der das Netzwerk wirkungsvoll 
nach außen hin repräsentieren kann. Es könnte sich um Personen handeln, die in der Öffentlichkeit 
als wichtige Vertreter des Grundeinkommens wahrgenommen werden. Sie sollten ein breites 
politisches Spektrum abdecken (z. B. Götz Werner, Katja Kipping, Michael Opielka etc.). Eine solche 
Neuerung würde der nunmehr eher gesellschaftspolitischen Ausrichtung des Netzwerks Rechnung 
tragen, das nicht mehr vorzugsweise wissenschaftlich wahrgenommen werden will.   
 
9. Förderverein: Aufgaben, Zusammensetzung, Mitgliedschaft. Hier wird noch eine 
Rechtsauskunft eingeholt. Zielsetzung sollte sein, die finanziellen Transaktionen transparent zu 
gestalten. Jeder, der finanzielle Leistungen (z. B. Mitgliedsbeiträge) erbringt, sollte im Prinzip auch bei 
der Mittelverwendung bzw. Entlastung mitreden können.  
 
10. Geschäftsstelle: Aufgaben, Zusammensetzung. Überlegung könnte sein, die ein Büro 
erfordernden Aufgaben Akquise und Öffentlichkeitsarbeit in der Geschäftsstelle zu bündeln (mit 
Praktikanten etc.). Mit der Wahrnehmung der Akquise könnte die Geschäftsstelle auch ihre eigene 
Basis schaffen bzw. verbreitern. Zu überlegen ist, wie die Geschäftsstelle zur 
Dienstleistungseinrichtung aller Organe des Netzwerks (SPK, NR, AK´s, Inis) werden kann.  


